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minimale Umleitung

Alternative zur L99

Umleitung Richtung Pinneberg-Nord
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- Befestigung Not weg
  - winterfest!
- nur Fußweg VZ 239 mit ZZ 
  Radfahrer absteigen 1012-32
- auch für Rollstuhlfahrer und
  E-Mobilitätshilfen geeignet.

239
Radfahrer absteigen

1012-32

239
Radfahrerabsteigen

1012-32



Regelplan B I/15
 

Sperrung einer Straße

[ ] Einrichtung einer Umleitung
[ ] Anpassung der vorhande-
    nen Verkehrszeichen gemäß
    Eintragung 

Querabsperrungen
im Bereich der Arbeitsstelle
durch Absperrschrankengitter
mit min. 5 einseitigen 
roten Warnleuchten 

Längsabsperrung zum Gehweg
durch Absperrschrankengitter 
Warnleuchten gemäß Teil B,
Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

1)  andere Breiten siehe Teil B,
     Abschnitt 2.4.2

2) [ ] Teilsperrung erforderlich;
         [ ] Z 357
         [ ] Z 357-50
         [ ] Z 357-51
         [ ] Z 357-52
    entsprechend der tatsächlichen
    Durchlässigkeit angeordnet
    Aufstellung unmittelbar hinter
    dem Knotenpunkt

3) [ ] Absperrschrankengitter
        mit mindestens 5 ein-
        seitigen roten Warnleuch-
        ten sowie doppelseitige 
        Leitbaken mit doppelseiti-
        gen gelben Warnleuchten
        zwecks Herstellung eines
        Notgehweges angeordnet;
        die entsprechenden Warn-
        leuchten unmittelbar am
        Baufeld entfallen
     
    erforderliche Dimensionie-
    rung und Lage

   [ ] gemäß beigefügtem
        Lageplan

   [ ] gemäß Anzeichnung vor
        Ort
      geprüft und angeordnet 

4) [ ] wegen LZA angeordnet
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Regelplan B II/9
Sperrung des Gehweges
 
Notweg über Fahrbahn geführt
Straße mit geringer Verkehrs-
stärke oder in geschwindigkeits-
reduziertem Bereich und mit
deutlicher Einengung
(bei Seitenstreifen analog)

0 m

m
in

. 
1
,3

0
 m

1
)

2)

123

-30 bis -50 m

3)

3)

123

-50 bis -70 m

0 m

4)

1)

m
in

. 
3
,0

0
 m

m
a
x.

 5
0
 m

m
in

. 
1
,3

0
 m

1
)

Querabsperrung zur Fahrbahn
durch doppelseitige Leitbake 
mit doppelseitiger gelber
Warnleuchte und doppelseitigem
Absperrschrankengitter mit 
mindestens drei doppelseitigen
gelben Warnleuchten

Längsabsperrung zur Fahrbahn
durch doppelseitige Leitbaken
Abstand max. 9 m

Querabsperrung zum Gehweg
durch Absperrschrankengitter
 
Längsabsperrung zum Gehweg
durch Absperrschrankengitter

Warnleuchten gemäß Teil B,
Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

Teil B, Abschnitt 2.2.5 Absatz 3
ist zu beachten

1) andere Breiten siehe Teil B,
    Abschnitt 2.4.2 

2) [ ] zusätzlich Absperr-
        schrankengitter am 
        Gehweg gegenüber

    [ ] erforderliche Länge und
         Lage gemäß beigefügtem 
         Lageplan geprüft und
         angeordnet

3) [ ] Podest und Rollstuhl-
         rampen vorhanden
         Podest und Rollstuhlrampen
          sind Voraussetzung für die
          Anordnung dieses Plans,
          wenn die Bordsteinhöhe
          mehr als 3 cm beträgt  

4) Außerhalb eines geschwindig-
    keitsreduzierten Bereiches

         - Z 121 bei 30 - 50 m
         - Z 123 bei 50 - 70 m
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  Ziff 2.2. der RSA 21 zu beachten.
- die VZ der Abstand der VZ darf
  maximal 50 m betragen.
- Bei Bedarf sind die Haltverbote
  nachzubessern.
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